
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Schatzmeister Sportleiter 
Jörn Bohlken Patrick Schwedt Heiko Hadeler Artem Wilhelm 
Wurpstraße 11 Marktstr. 9 Grüne Str. 25 Helgolandstr. 16 
26931 Elsfleth 26935 Stadland 26655 Westerstede 26935 Stadland 
Tel.: (0 44 04) 82 78 004 Tel.: (0 47 32) 91 85 808 Tel.: (0 44 88) 52 84 63 Mobil: (01 76) 20 92 46 77 
Mobil: 80 15 25) 94 05 873 Mobil: (01 74) 91 41 151    

 

 

 

Wurpstraße 11   

26931 Elsfleth   
 

 

 
 

 

1. Veranstaltung / Versicherung 
 

Am 02.08.2025 führt der MSC 

Rodenkirchen e.V. im ADAC einen 

Jugend - Kart - Slalom (Ferienpass) 

für den Ferienpass der Gemeinde 

Ovelgönne durch.  

Der Veranstalter schließt die 

erforderlichen Versicherungen gemäß 

dem Rahmenvertrag des ADAC e. V. 

bei der Jühe & Jühe GmbH - Racing-

Policy ab. 
 

2. Ort und Zeit / Nennungsschluss 
 

Die Veranstaltung findet auf dem 

Schulhof der Grundschule 

Ovelgönne, Kirchenstraße 29d, 26939 

Ovelgönne statt.  
 

Beginn: ca. 14:00 Uhr 

Nennungsschluss: 15:00 Uhr 
 

3. Teilnehmer 
 

Teilnehmen kann nur der Jugendliche, 

der den jeweils gültigen Ferienpass 

der Gemeinde Ovelgönne erworben 

hat und der auf der uns übergebenen 

aktuellen Teilnehmerliste steht.  
 

Gestartet wird in folgenden 

Altersklassen: 
 

K- 1: Jahrgang 2016 / 2017 / 2018 

K- 2: Jahrgang 2014 / 2015 

K- 3: Jahrgang 2012 / 2013 

K- 4: Jahrgang 2010 / 2011 
 

4. Fahrzeuge 
 

Die Jugend-Karts werden vom MSC 

Rodenkirchen e.V. im ADAC gestellt. 

 5. Fahrerausrüstung 
 

Jeder Teilnehmer hat zweckentspre-

chende Kleidung zu tragen. Festes 

Schuhwerk, geschlossene, den ganzen 

Körper bedeckende Kleidung, feste 

Handschuhe (keine freien Finger) und 

Vollvisierhelme sind vorgeschrieben. 

Helme und Handschuhe hält der MSC 

Rodenkirchen e.V. im ADAC in be-

grenztem Umfang bereit.  
 

6. Anmeldung 
 

Die Anmeldung erfolgt auf dem vor-

geschriebenen Nennformular. Von 

allen Teilnehmern ist eine schriftliche 

Einverständniserklärung (Anhang zum 

Nennungsvordruck) des oder der 

Erziehungsberechtigten vorzulegen.  

Durch Abgabe der Nennung (mit 

Unterschriften) erkennen die Erzie-

hungsberechtigten und die Teilnehmer 

die Rahmenausschreibung sowie die 

zur Durchführung der Veranstaltung 

erlassenen Ergänzungsbestimmungen 

an.  
 

7. Nenngeld 
 

Das Nenngeld der Ferienpass-Inhaber 

wird über die Gemeindeverwaltung 

abgerechnet. 

 

8. Durchführung 
 

Die Startreihenfolge ergibt sich durch 

die Reihenfolge der Nennungen. Die 

Bekleidung der Teilnehmer wird vor 

dem Start vom Starter überprüft. 

Teilnehmer mit unvollständiger oder 

nicht den Durchführungs-

bestimmungen entsprechender 

Kleidung werden nicht zum Start 

zugelassen 

 Der Parcours ist dreimal zu durch-

fahren. Der erste Lauf erfolgt ohne 

Fehler- und Zeitwertung. Der Start 

erfolgt einzeln, mit laufendem Motor, 

von der Vorstartlinie aus, die sich ca. 

fünf Meter vor der Startlinie befindet. 
 

9. Wertung 
 

Die Wertung erfolgt gemäß dem im 

Reglement für Jugend-Kart-Slalom 

des ADAC genannten Bewertung. 
 

Altersklassen können zusammen 

gewertet werden, wenn nicht 

genügend Teilnehmer in einer Klasse 

genannt haben. 
 

10. Preise 
 

In jeder Klasse werden vom 1. bis zum 

3. Platz Ehrenpreise ausgegeben. Jeder 

Teilnehmer erhält eine Urkunde.  
 

Medaillen und Urkunden werden nicht 

nachgeschickt. 
 

11. Organisation 
 

Organisation und Slalomleiter:  

 

Jörn Bohlken 

Wurpstr. 11 

26931 Elsfleth 

 (0 15 25) 94 05 5873 

 
 

  

Kurzausschreibung 



Nennformular für Jugend-Kart-Slalom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Wird vom Veranstalter ausgefüllt! 

Start-Nr.: 

 

Klasse: 

   

   

 

MSC Rodenkirchen e.V. im ADAC  
 
Wurpstraße 11  
26931 Elsfleth 

Tel.: (0 44 04) 82 78 004 

 

Mobil: 0 15 25 - 94 05 873 

Achtung: Es erfolgt außerhalb des Parcours keine Betreuung  
durch den MSC Rodenkirchen! 

Nennung für 

ADAC Jugend - Kart - Slalom (Ferienpass Gemeinde Ovelgönne) 

Datum: 02.08.2025 Nennungsschluss: 15:00 Uhr 

Fahrer 

Name: 

Straße: 

PLZ: 

geb. am: 

Vorname: 

Training 1. Lauf 2. Lauf 

Zeit: Strafsekunden: Zeit: Strafsekunden: Zeit: Strafsekunden: 
      

   

Summe: Summe: Summe: 

Ort: 

Telefon: 

K 2 = Jahrgang 2014, 2015 

K 4 = Jahrgang 2010, 2011 

Klasseneinteilung (2024) 

K 1 = Jahrgang 2016, 2017, 2018 

K 3 = Jahrgang 2012, 2013 



Haftungsausschluss 
  
 
Erklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung  
 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche 
Verantwortung für alle von ihnen verursachten Schäden.  
 
Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, 
und zwar gegenüber  
- den eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern gehen vor!) und Helfern,  
- den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge 
(soweit die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern,  
- der FIA, der CIK, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, deren Präsidenten, Organen, 
Geschäftsführern und Generalsekretären, Mitarbeitern und Mitgliedern,  
- dem ADAC e.V., den ADAC Tochtergesellschaften, den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem 
ADAC e.V. verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären,  
- dem Promotor/Serienorganisator, und Sponsoren der Serie,  
- dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, Rennstreckenbetreiber, den Rechtsträgern der 
Behörden, Renndiensten, Herstellern und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 
Verbindung stehen,  
- den Straßenbaulastträgern und  
- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller 
zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern.  
 
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden 
aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer 
leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen, ist die Haftung für Vermögens- und 
Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.  
 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche 
aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.  
 
Mit Abgabe der Nennung nehmen die Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der 
Kraftverkehrsversicherungen (Kfz-Haftpflicht, Kasko- und Insassen-Unfall-Versicherung) für Schäden, die im Rahmen 
einer Veranstaltung, die auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten gerichtet ist, nicht gewährt wird.  
Sie verpflichten sich, auch den Halter und den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten.  
 
Entbindung von der Schweigepflicht  
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen 
Schäden, die die motorsportliche  
Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle 
behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus nicht nur für ihn/sie selbst, sondern auch für Dritte ergebende 
Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht untereinander sowie gegenüber dem Renn-/Fahrtleiter, 
Sportkommissar, Schiedsrichter, Leitender Rennarzt, DMSB-Verbandsarzt, Koordination Automobilsport (DMSB) und 
dem Versicherungs-Schadensbüro.  
 
Der ADAC e.V. nimmt nicht an einem Streitbeilegungs- verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nach 
dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz teil.  
 
Freistellungserklärung bei Film-/Foto-Produktionen und Datenschutzhinweise  
Mit der Einsendung des Bildmaterials erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur uneingeschränkten honorarfreien 
Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch den ADAC. Darüber hinaus erklären die Teilnehmer ihr 
Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während der Veranstaltung sowie zur Einräumung der 
unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich 
der von ihrer Person, etwaigen Begleitpersonen oder der von ihren Fahrzeugen gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen. 
Die Rechteeinräumung umfasst neben der Nutzung für die Berichterstattung über das Rennen, die Teilnehmer und die 
Ergebnisse in Print-, Radio-, TV- und Onlinemedien, wie insbesondere ADAC-Internetauftritt und Facebook, auch die 
Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken der Eigenwerbung oder der Veranstaltungsbewerbung.  
Ich willige ferner ein, dass der ADAC meine in den Antragsformularen erhobenen Daten für folgende Zwecke verwendet: 
Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Internet), Übermittlung an den Veranstalter des Rennens 
und DMSB (Deutscher Motor Sport Bund e.V.), Eigenwerbung oder Veranstaltungsbewerbung, Übermittlung an den 
ADAC1 und Serienpartner.  
Zusätzlich bin ich damit einverstanden auch per E-Mail über weitere Veranstaltungen der Rennserien des ADAC e.V. 
informiert zu werden.  
 
  

Start-Nr.: 



 

 
 
Hinweis:  
 
Falls die Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an diesem Rennen (Vorgaben zur Veranstaltung) nicht möglich.  
Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft unter joern.bohlken@outlook.de widerrufen. Wenn der/die 
Teilnehmer/in noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der Sorgeberechtigte, dass er das alleinige 
Sorgerecht hat oder berechtigt ist, diese Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter verbindlich ab- 
zugeben. Bei der Unterzeichnung durch Sorgeberechtigte ist die Angabe des vollständigen Namens und Anschrift 
erforderlich.  
 
1)  ADAC Gruppe (das sind die ADAC Stiftung, die ADAC SE mit den mit ihr verbundenen Unternehmen: ADAC 
Schutzbrief Versicherungs-AG, ADAC Rechtsschutz Versicherungs-AG, ADAC Autovermietung GmbH, ADAC 
Finanzdienste GmbH, ADAC Verlag GmbH & Co. KG und ADAC Touring GmbH, sowie der ADAC e.V. als Anteilseigner 
der ADAC SE und der ADAC Stiftung mit den mit ihnen verbundenen Unternehmen: ADAC Luftrettung gGmbH sowie die 
ADAC Autoversicherung AG)  
 
 
 
Erklärung der Fahrerin/des Fahrers 
  
Hiermit versichere ich, dass die in dieser Einschreibung gemachten Angaben richtig sind und ich uneingeschränkt den 
Anforderungen des Wettbewerbs gewachsen bin. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Veranstaltungsbestimmungen, 
den vorgenannten Haftungsausschluss und Freistellungserklärung bei Film-/Foto-Produktionen und Datenschutzhinweise 
an.  
 
 

 

Ort, Datum                                                                          Unterschrift des Fahrers  
 
 
 
Erklärung des/der Erziehungs-/Sorgeberechtigten (bei minderjährigem/r Fahrer/in)  
 

Wir/Ich sind/bin als gesetzlicher Vertreter mit der Teilnahme des Kindes an rückseitig genannter 

Veranstaltung einverstanden und erkenne/n die Veranstaltungsbestimmungen, den vorgenannten 

Haftungsausschluss und Freistellungserklärung bei Film-/Foto-Produktionen und Datenschutzhinweise 

an.  

 

 

   
1. Sorgeberechtigter Name, Vorname    2. Sorgeberechtigter Name, Vorname 

   

Straße, Nr.    Straße, Nr 

   

PLZ, Ort  

 
 PLZ, Ort  

 
   

   

Unterschrift  Unterschrift 

 
 
.  
 

Bei Unterzeichnung durch einen gesetzlichen Vertreter bestätigt dieser, vom anderen Sorgeberechtigten hierzu 
ermächtigt worden oder allein sorgeberechtigt zu sein.  
 
 

 
 

Start-Nr.: 


